
Wer ständig mehr 
ausgibt als er 

einnimmt, geht irgend-
wann bankrott. Um 
das zu verhindern und 
wieder Überschüsse 
zu erzielen, müssen 
Unternehmer alles da-
ran setzen, ihre Aus-
gaben einzuschrän-
ken. Beim Staatshaus-
halt wäre das grundsätzlich ge-
nauso. Anders als ein Unterneh-
mer kann der Staat jedoch ganz 
leicht auch seine Einnahmen er-
höhen und den Steuerzahler zur 
Kasse bitten. Gerade das hat 
eben durch ein Budgetbegleitge-
setz stattgefunden. 

Die guten Nachrichten vor-
weg: Für die laufende Besteue-
rung von Unternehmen ändert 
sich kaum etwas, sodass keine 
besonderen Veranlassungen zu 
treffen sind. Weiters entfallen in 
Zukunft die Gebühren für Darle-
hensverträge bzw. Kreditverträge 
und wird die KFZ-Steuer für KFZ 
über 3,5 Tonnen gesenkt.

Weniger erfreulich sind für 
den Einzelnen alle jene Maßnah-
men, die in irgendeiner Form 

Geld kosten, zB Bankenabgabe, 
Flugabgabe, Mineralölsteuer etc. 
Da die Maßnahmen breit gestreut 
sind, gibt es zahlreiche Interes-
sengruppen, die verständlicher-
weise aufheulen. Aber Notwen-
diges ist selten angenehm. Wie 
man es dreht und wendet, man 
kann es nie allen recht machen. 

Von besonderem Interesse 
sind die Änderungen für Kapital-
anleger. Banken sind in Zukunft 
verpflichtet, von realisierten Kurs-
gewinnen aus Wertpapierverkäu-
fen eine Steuer in der Höhe von 
25 % einzuheben. Dies betrifft  
alle Wertpapiere, die nach dem 
1. 1. 2011 angeschafft werden. 
Für „alte“ Kapitalanlagen gelten 
die bisher anzuwendenden Be-
stimmungen weiter. Kursverluste 

aus Wertpapierverkäufen können  
im Zuge der ESt-Veranlagung 
nach bestimmten Regeln mit po-

sitiven Kapitalerträgen im selben 
Jahr ausgeglichen werden. 

Einen Überblick über die Sa-
nierungsmaßnahmen des Finanz-
ministers finden Sie auf unserer 
Homepage unter SteuerSPARin-
fos/Steuernews. Über die Details 
einzelner Neuerungen, werden 
wir Sie Anfang 2011 informieren. 

Es bleibt wohl ein unerfüllter 
Wunschtraum, dass Bund, Län-
der und Gemeinden tatsächlich 
einmal bei sich selbst sparen.

Gabriele Hackl

Notwendiges ist selten angenehm
 BUDGETSANIERUNG

Budgetsanierung: Notwendiges ist selten angenehm, 
Gedanken zum aktuellen Steuerbelastungspaket
Umsatzsteuer-Voranmeldung: Wichtige Neuerungen ab 
1. 1. 2011 betreffend UVA-Zeitraum und -Einreichung
Arbeitszimmer zu Hause: Entwicklungstendenzen bei der 
steuerlichen Anerkennung
Insolvenzrecht: Sanierungsverfahren als Flucht nach vorne, 
Wissenswertes zum neuen Insolvenzrecht
Investitions-Begünstigungen: Noch schnell vor Jahresende 
investieren, scheint heuer wegen des 13-%-igen Gewinnfrei
betrages ein guter Rat zu sein
Kurz und wichtig: Weihnachtsfeiern und -geschenke, steuer-
wirksame Spenden, anschaffungsnaher Erhaltungsaufwand, 
erweiterte Auftraggeberhaftung in der Baubranche
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 In dieser ausgabe Lesen sie:

„Pläne schmieden und Ziele verfolgen“ gehört zum Alltag 
erfolgreicher Unternehmer. Damit die gesetzten Ziele auch erreicht 
werden, sind sowohl Dynamik und Durchsetzungskraft gefragt als 
auch die Fähigkeit, abwarten zu können und sich in wirtschaftlich 
schwierigen Phasen auch Zeit für eine Konsolidierung zu nehmen. 
Nur dem Wind nachzulaufen, bringt bekanntlich nicht viel.

Gerade zum Jahreswechsel ist es üblich, etwas inne zu halten und 
über die wahren Werte im Leben nachzudenken. Steile Karrieren, die 
Wertschwankungen von Wertpapieren und ähnliche Dinge treten zu-
mindest vorübergehend in den Hintergrund, und das ist ganz gut so.

Wenn im neuen Jahr nach etwas weihnachtlicher Erholung die Be-
triebsamkeit und das Tempo im Arbeitsleben wieder zunehmen, wer-
den wir Sie gerne wieder und weiterhin mit persönlichem Einsatz 
und mit voller Kraft in allen Ihren wirtschaftlichen Angelegenheiten 
unterstützen. 

Für das bisher entgegengebrachte Vertrauen bedanken 
wir uns bei Ihnen und wünschen Ihnen ein erfolgreiches 
und gesundes Jahr 2011 – herzlichst Ihre Steuerberater
Johannes Herrmann, Sieglinde Moser, Günther Hackl, 
Gabriele Hackl, Josef Rabl und Gerhard Ortlieb (v.l.)

„Für private Kapitalanleger gibt es 
ab 2011 umfangreiche Änderungen. 
Vor 1. 1. 2011 besteht idR kein 
Handlungsbedarf, außer bei einzel-
nen außergewöhnlichen Konstella
tionen. Sprechen Sie mit uns oder 
mit Ihrer Bank darüber.“   

Gabriele Hackl
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Die Voraussetzungen für die 
steuerliche Abzugsfähigkeit 

der Kosten eines Arbeitszimmers 
sind sehr diffizil, sodass derzeit 
nur wenige Arbeitszimmer ab-
schreibbar sind. In Deutschland 
bestand eine idente gesetzliche 
Regelung, die jedoch als verfas-
sungswidrig aufgehoben wurde. 
Es besteht zumindest die Hoff-
nung, dass dadurch Bewegung in 
die restriktive österreichische 
Praxis kommt. 

Dass ein Arbeitszimmer zu 
Hause nur dann begünstigt ist, 
wenn es unbedingt notwendig 
ist und nahezu ausschließlich 
beruflich genutzt wird, ist ja 
noch einzusehen. Wie man aller-
dings prüft bzw erkennt, ob das 
Arbeitszimmer den gesetzlich ge-

forderten „Mittelpunkt der ge-
samten betrieblichen und be-
ruflichen Tätigkeit“ bildet, ist 
absolut unlogisch und uneinsich-
tig. 

Die Beurteilung des Tätig-
keitsmittelpunktes ist einkunfts-
quellenbezogen zu verstehen 
und erfolgt nach der 
Verkehrsauffassung, 
sohin nach dem ty-
pischen Berufsbild. 
Bei einem Vortragenden 
wird zB angenommen, 
dass der berufstypische 
Mittelpunkt seiner Tätig-
keit im Vortragssaal 
liegt und nicht dort, wo 
er sich vorbereitet. Nur bei Beru-
fen, die kein typisches Berufsbild 
aufweisen – wie zB bei einem 

Mitglied eines Universitätskurato-
riums – sind weitere Prüfungs-
schritte erforderlich, deren Logik 
jedoch verborgen bleibt.    

Die Judikatur hat zu einer um-
fangreichen Kasuistik mit kaum 
nachvollziehbaren Ergebnissen 
geführt. So hat der Verwaltungs-

gerichtshof bei einer Opernsän-
gerin anerkannt, dass „die regel-
mäßige und zeitaufwändige Ar-

beit an der Stimme“ ihr Arbeits-
zimmer doch zum Mittelpunkt der 
Tätigkeit macht! Wie passt das 
mit dem Vortragenden zusam-
men, der sich viele Tage und 
Nächte auf einen Vortrag vorbe-
reitet und sein Arbeitszimmer 
nicht abschreiben kann?

Ohne auf weitere kompli-
zierte Details einzugehen, 
kann man derzeit mit einem 
Seitenblick auf Deutschland 
und angesichts der Unge-
reimtheiten in unserer Ver-
waltungspraxis ruhig wieder 
etwas mutiger – natürlich in-
nerhalb der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen – an 

die Abschreibung von häuslichen 
Arbeitszimmern herangehen. 

Gerhard Ortlieb
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Wichtige Neuerungen ab 1. 1. 2011
 UMSATZSTEUER-VORANMELDUNG

Für Unternehmer, de-
ren Umsätze 2010 

mehr als € 100.000,– 
betragen haben, ändert 
sich nichts. Diese müs-
sen unverändert monat-
l iche Umsatzsteuer-
Voranmeldungen (UVAs) 
erstellen und elektro-
nisch einreichen. Aus-
nahme: Wer ausschließ-
lich steuerfreie Umsätze tätigt 
(zB Ärzte), ist aus Vereinfa-
chungsgründen von der Abgabe-
verpflichtung befreit, wenn sich 
weder eine Vorauszahlung noch 
ein Überschuss ergibt. Achtung: 
Das gilt nicht zB für einen Arzt, 
der etwa daneben noch umsatz-
steuerpflichtige Honorare erzielt 
oder eine Wohnung umsatz
steuerpflichtig vermietet. Gleich-
gültig wie hoch oder niedrig die 
umsatzsteuerpflichtigen Einnah-
men sind, müssen in diesem Fall 
Voranmeldungen abgegeben 
werden.

Für Unternehmer mit Vor-
jahresumsätzen zwischen  
€ 30.000,– und € 100.000,– gibt 
es eine gute und eine schlechte 
Nachricht. Die schlechte Nach-
richt lautet, dass sie für Umsätze 
ab Jänner 2011 verpflichtet sind, 
ihre Umsatzsteuer nicht nur ein-

zuzahlen, sondern – anders als 
noch in 2010 – ihre Umsatz-
steuervoranmeldungen auch  
elektronisch einzureichen! Die 
gute Nachricht besteht darin, 
dass die Erstellung und Einrei-
chung nicht monatlich, sondern 
nur mehr vierteljährlich erfol-
gen muss. Achtung: Wer allen-
falls unabsichtlich bereits für 
Jänner 2011 eine UVA einreicht, 
erklärt damit, freiwillig monatlich 
statt vierteljährlich Voranmel-

dungen abgeben zu 
wollen und ist dann 
das ganze Jahr da-
ran gebunden!

Kleinunterneh-
mer, das sind Unter-
nehmer mit Umsät-
zen von weniger als 
€ 30.000,– pro Jahr, 
müssen unverändert 
nichts tun, außer sie 

haben auf ihre Umsatzsteuerbe-
freiung verzichtet oder sie haben 
aus bestimmten anderen Grün-
den (zB innergemeinschaftlicher 
Erwerb), Umsatzsteuer zu zah-
len.

Hinsichtlich der elektro-
nischen Übermittlung der Um-
satzsteuervoranmeldungen ma-
chen die Finanzämter zuneh-
mend Druck. Ab 2011 sind auch 
Unternehmer mit Umsätzen zwi-
schen € 30.000,– und € 100.000,– 

zur elektronischen Einreichung 
verpflichtet, wenn sie über einen 
Internet-Anschluss verfügen. Wer 
das nicht beachtet, wird von sei-
nem Finanzamt sehr bestimmt 
unter Androhung einer Zwangs-
strafe darauf hingewiesen wer-
den. Diese Verpflichtung trifft ins-
besondere auch Vermieter mit 
Umsätzen über € 30.000,– pro 
Jahr.

Rufen Sie uns bitte an, wenn 
Sie zu den dargestellten Neue-
rungen Fragen haben und be-
achten Sie besonders, dass die 
Finanzämter bei der Umsatz-
steuer keinen Spaß verstehen. 
Wer seine umsatzsteuerlichen 
Pflichten nicht einhält, riskiert 
nicht nur Säumnis- und Verspä-
tungszuschläge, sondern auch 
unangenehme finanzstrafrecht-
liche Sanktionen.

Johannes Herrmann

„Für Unternehmer 
mit Umsätzen 
zwischen € 30.000,– 
und € 100.000,– 
besteht Handlungs-
bedarf.“      

Johannes Herrmann

Was ein Arbeitszimmer zu Hause können muss
 BETRIEBSAUSGABEN

„Es scheint so, 
als kämen Ar-
beitszimmer zu 
Hause steuerlich 
wieder in Mode.“  

Gerhard Ortlieb 

Umsatz Vorjahr

2010

monatlich

monatlich

> €   30.000,–
< € 100.000,–

> € 100.000,–

2011

vierteljährlich s

monatlich

2010

nein

ja

2011

ja f 

ja

UVA-Zeitraum Verpflichtung zur Abgabe 
der UVA beim FA
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I n der Praxis sind immer wieder 
Unternehmen anzutreffen, de-

nen leider – aus welchen Grün-
den auch immer – wirtschaftlich 
das Wasser bis zum Hals steht. 
Wer in solchen Situationen recht-
zeitig ein Sanierungsverfahren 
im Sinn des Insol-
venzrechtes einleitet, 
hat nicht nur verbes-
serte Chancen, da-
nach wirtschaftlich 
wieder auf gesünde-
ren Beinen zu ste-
hen, sondern vermei-
det unangenehme 
zivil-, straf- und ab-
gabenrechtliche Haf-
tungen. 

Das neue Insolvenzrecht 
bringt eine freundlichere Diktion 
mit sich und erleichtert sowohl 
die rechtzeitige Einleitung als 
auch die Durchführung eines In-
solvenzverfahrens. 

n	 So heißt es nicht mehr un-
schön „Ausgleich“ oder „Zwangs-
ausgleich“, sondern statt dessen 
„Sanierungsverfahren mit/ohne 
Eigenverwaltung“.
n	 Ein Sanierungsverfahren ohne 
Eigenverwaltung (entsprechend 

dem bisherigen Zwangsausgleich 
mit einer Zahlungsquote von 
20 %) kann nun auch ohne Um-
weg über einen Konkurs bean-
tragt werden. Und auch schon bei 
drohender Zahlungsunfähigkeit 

und nicht erst wenn die Zahlungs-
unfähigkeit bereits eingetreten ist! 
Das erhöht die Chancen für eine 
erfolgreiche Sanierung massiv.
n	 Ferner wurde die Abstimmung 
der Gläubiger über die  Annahme 
eines Sanierungsplans ebenso 

erleichtert, wie auch 
der Formalismus für 
die Durchführung eines 
Sanierungsverfahrens 
ohne Eigenverwaltung 
eher gering ist. Hinge-
gen ist ein Sanierungs-
verfahren mit Eigen
verwaltung (entspricht 
dem bisherigen Aus-
gleich) in der Durchfüh-
rung eher aufwändig.  

Diese Ausführungen sollen 
keineswegs einen Aufruf zur Sa-
nierung auf Kosten der Gläubiger 
darstellen, sollen jedoch Unter-
nehmen, die von Jahr zu Jahr 
wirtschaftlich schlechter daste-

hen, anregen, darüber nachzu-
denken, wie es weiter gehen soll 
und sich die Möglichkeiten, 
Pflichten und Haftungen, die eine 
Insolvenz mit sich bringt, bewusst 
zu machen. 

Der langen Rede kurzer Sinn: 
Wenn Ihre Schulden immer hö-
her werden und zunehmend 
ernste Zahlungsschwierigkeiten 
auftreten, könnte das darauf hin-
weisen, dass ein Insolvenzgrund 
vorliegt, der natürliche Personen, 
Unternehmer und Geschäftsfüh-
rer dazu verpflichtet, unverzüglich 
die Einleitung eines Insolvenz
verfahrens zu beantragen. Spre-
chen Sie mit uns oder mit Ihrem 
Rechtsanwalt, wenn Sie erken-
nen, dass die genannten Pro-
bleme bestehen. Eine Flucht 
nach vorne ist besser, als in die 
Flucht geschlagen bzw. in den 
Konkurs getrieben zu werden. 	

Sieglinde Moser
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Sanierungsverfahren als Chance
 INsolvenzrecht ab 1. 7.  2010

 Kurz und wichtig

Weihnachtsfeiern und Weihnachtsgeschenke: (Weihnachts-)
Geschenke an Arbeitnehmer sind innerhalb eines Freibetrages 
von € 186,– jährlich lohnsteuer- und sozialversicherungsfrei, 
wenn es sich um Sachzuwendungen handelt (zB Warengut-
scheine, Goldmünzen). Geldgeschenke sind immer steuer-
pflichtig. Achtung: Für Geschenke an Dienstnehmer, die über 
bloße Aufmerksamkeiten hinausgehen, besteht genau genom-
men auch Umsatzsteuerpflicht.
Für die Teilnahme an Betriebsveranstaltungen  
(zB Betriebsausflug, Weihnachtsfeier) gibt es pro 
Arbeitnehmer und Jahr einen Steuerfreibetrag von  
€ 365,–. Beachten Sie, dass alle Betriebsveranstal-
tungen des ganzen Jahres zusammengerechnet 
werden. Ein eventueller Mehrbetrag ist steuer-
pflichtiger Arbeitslohn.

Weihnachtszeit ist Spendenzeit: Spenden an kari-
tativ tätige Organisationen und an sogenannte 
Spendensammelvereine (zB Licht ins Dunkel) kön-
nen steuermindernd als Betriebsausgaben oder 
als Sonderausgaben geltend gemacht werden. Au-
ßerdem sind Spenden für Forschung, Erwachse-
nenbildung, an Museen, Sponsorzahlungen und 
Spenden eines Unternehmers an Katastrophenop-
fer steuerlich abzugsfähig. Voraussetzung für die 
steuerliche Verwertung ist, dass die bedachte Or-
ganisation beim Bundesministerium für Finanzen 
in die Liste der begünstigten Spendenempfänger 
eingetragen ist, die auf der Homepage des BMF 
abgefragt werden kann. Achtung: Die Abzugsfä-
higkeit der Spenden ist teilweise mit 10 % des Vor-
jahresgewinnes bzw. Vorjahreseinkommens be-
grenzt. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei  
Bedarf gerne.

Anschaffungsnaher Erhaltungsaufwand iZm einem Gebäude 
muss seit einem kürzlich ergangenen Erkenntnis des Verwal-
tungsgerichtshofes nicht mehr automatisch und jedenfalls  
aktiviert werden, nur weil der Aufwand zeitnah nach der An-
schaffung des Gebäudes angefallen ist. Demnach kann die 
Aktivierung bei Betrieben immer dann unterbleiben, wenn das 
Gebäude auch vor Durchführung der Erhaltungsmaßnahmen 

betrieblich genutzt wird bzw werden kann. Nur 
wenn diese notwendig sind, um das Gebäude  
in „betriebsbezogene Betriebsbereitschaft“ zu 
versetzen, muss der anschaffungsnahe Erhal-
tungsaufwand doch aktiviert werden. 

Baubranche: Auftraggeber haften ab 1. 1.  2011 
nicht nur für die Sozialversicherungsbeiträge  
ihrer Subunternehmer sondern auch für Lohn-
steuer, Dienstgeberbeitrag und Zuschlag zum DB. 
   Von dieser Haftung ist der Auftraggeber dann 
befreit, wenn der Subunternehmer in der soge-
nannten HFU-Liste eingetragen ist; das ist die Li-
ste der haftungsfreistellenden Unternehmen. Auf 
den Homepages der Gebietskrankenkassen kann 
man unter „Auftraggeberhaftung“ prüfen, ob ein 
bestimmter Subunternehmer in die Liste eingetra-
gen ist oder nicht. 
    Falls der Subunternehmer auf der Liste nicht 
aufscheint, entfällt die Haftung des Auftraggebers 
nur dann, wenn er zusätzlich 5 % des Werklohnes 
einbehält und an das Dienstleistungszentrum der 
Sozialversicherung abführt, insgesamt daher 
25 %. Zusätzlich zu melden sind die UID-Nummer 
bzw ersatzweise die Steuernummer und Finanz-
amts-Nummer des beauftragten Unternehmens.      

Josef Rabl

„In der Bau-
branche wird 
es immer 
wichtiger, auf 
der Liste der 
haftungsfrei-
stellenden 
Unternehmen 
aufzuschei-
nen!“  Josef Rabl

„Sprechen Sie bei 
ernsten Liquiditäts-
problemen rechtzei-
tig mit uns oder mit 
Ihrem Rechtsanwalt.“ 

Sieglinde Moser
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Die SteuerSPARinfo wird 

ausschließlich für unsere 

Klienten verfasst. 

Sie ist der Verständlichkeit 

halber möglichst kurz gehalten 

und kann die individuelle 

Beratung nicht ersetzen. 

Zu einem persönlichen 

Gespräch stehen wir jederzeit 

gerne zur Verfügung.

Hackl & Co  
Intercompute

Wirtschaftstreuhand- und 
Steuerberatungsgesellschaften
1070 Wien, Halbgasse 3–5
Tel.: 521 40-0, Fax: 521 40–73
Mail: berater@hacklco.at
Web: www.hacklco.at

Geschäftsführende Gesellschafter:

Mag. Gabriele Hackl
Prof. Dr. Günther Hackl
Mag. Johannes Herrmann
Mag. Sieglinde Moser
Gerhard Ortlieb
Dr. Josef Rabl

Offene Gesellschaften
HG Wien FN 7770b und 7309z

Berater, die man versteht

Lösungen, die sich bewähren

Erfolg, den man messen kann

25-jähriges Dienstjubiläum konnten wir am 1. Juni 2010 
mit Frau Mag. Andrea Illner feiern. Dabei bedankten wir 
uns bei Frau Mag. Illner für ihren Einsatz als hochqua-
lifizierte Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin über 
viele Jahre. Wir wünschen Frau Mag. Illner viel Freude 
sowohl in ihrer weiteren Berufslaufbahn, als auch bei 
der Ausübung ihrer Hobbys, wozu ganz besonders die 
Liebe zu Ikebana gehört.

20-jähriges Dienstjubiläum feierten wir am  
1. September 2010 mit Frau Theresia „Trissa“ 
Dorner, die in der Personalverrechnung auch 
dann Ruhe und ihren Humor bewahrt, wenn es 
einmal heiß zugeht. Wir bedanken uns für die 
hochqualitative Betreuung zahlreicher Klienten 
mit höchsten fachlichen Anforderungen sowie 
für die Loyalität unserer Kanzleigruppe gegen-
über und wünschen Frau Dorner alles Gute für die Zukunft.   
 
Fortbildung: Im zu Ende gehenden Jahr besuchten die Mitarbeite-
rInnen von Hackl & Co wieder zahlreiche Kurse und Seminare, um 
damit neben der kanzleiinternen Fortbildung ihr Wissen auch in 
Spezialgebieten zu verbessern. Internationales Steuerrecht, Immo-
biliensteuerrecht, Rechtsformwahl und Steueroptimierung, Perso-
nengesellschaften, Arbeits- und Sozialrecht, sowie Sonderfragen 
des Umsatzsteuerrechtes sind nur einige der Themen, mit denen 
sich unsere MitarbeiterInnen in Fortbildungsveranstaltungen ge-
zielt beschäftigt haben.

 Hackl & Co Intern

www.hacklco.at

Die Steuertipps in vielen Wirt-
schaftsmagazinen, vor Ab-

lauf eines Jahres noch schnell 
betriebliche Investitionen vorzu-
nehmen, war viele Jah-
re eine ausgesprochen 
„dumme Empfehlung“. 
Heuer sollten Einzel-
unternehmer und Per-
sonengesellschaften 
jedoch ernsthaft darü-
ber nachdenken.

Investitionen knapp 
vor Jahresende sind 
eine heikle Sache, 
denn sinnvolle betriebliche Inves
titionen sollten sorgfältig geplant 
und durchgeführt werden und 
nicht überhastet wegen einer ver-
meintlichen Steuerersparnis noch 
wenige Tage vor Weihnachten. 

Denn die Halbjahresabschrei-
bung, die mit abnutzbaren Wirt-
schaftsgütern verbunden ist, ver-
mindert den steuerpflichtigen Ge-

winn in Relation zum finanziellen 
Aufwand und zum Risiko einer 
Fehlinvestition nur geringfügig.

Ab 2010 stimmt diese Aussa-
ge in zahlreichen Fällen deshalb 
nicht mehr, da erstmals ein Ge-

Noch schnell vor Jahresende investieren?
 INVESTITIONS-BEGÜNSTIGUNGEN

winnfreibetrag in Höhe der In-
vestitionen, maximal jedoch 13 % 
des Gewinnes gewinnmindernd 
angesetzt werden kann; und auf 

eine de facto zu-
sätzliche Abschrei-
bung von 100 % 
einer Investition 
sollte man doch 
nicht verzichten?

Wir haben be-
reits in einer frü
heren Ausgabe 
der SteuerSPAR-
Informationen de-

tailliert beschrieben, wie der Ge-
winnfreibetrag funktioniert und 
Einzelunternehmer und Perso-
nengesellschaften vor vielen Wo-
chen individuell schriftlich und 
vorausschauend informiert, wie 

hoch die Investitionen 2010 zur 
vollen Ausnutzung des Gewinn-
freibetrages sein sollten. 

Rufen Sie uns bitte an, wenn 
Sie dazu Fragen haben und stel-
len Sie durch ausreichende An-
schaffungen sicher, dass der Ih-
nen zustehende Gewinnfreibetrag 
auch in Anspruch genommen 
werden kann. Für Investitionen in 
letzter Minute eignen sich beson-
ders Wertpapiere, die man nach 
vier Jahren Behaltefrist wieder 
verkaufen kann. Ihre Bank weiß 
darüber Bescheid, welche Wert-
papiere für den Gewinnfreibetrag 
geeignet sind. Wichtig: Ein Kauf-
auftrag am 30. Dezember kommt 
zu spät; die Wertpapiere müssen 
am 31. 12. 2010 auf Ihrem Depot 
liegen.		       Günther Hackl

„Wertpapiere für 
den Gewinnfreibetrag 
müssen am 31. 12. auf 
Ihrem Depot liegen. 
Ein Kaufauftrag am 
30. Dezember kommt 
zu spät.“   	 Günther Hackl

Fachinformation in Hülle und 
Fülle gab es bei den von uns in 
diesem Jahr bestrittenen Semi-
naren und Vorträgen. Besonders 
hervorzuheben ist die Teilnahme 
von Frau Mag. Gabriele Hackl 
und Prof. Dr. Günther Hackl am 17. und 18. März 2010 beim Semi-
nar Oberlaa im Austria Center, das vor 31 Jahren im Frühjahr 1979 
zum ersten Mal abgehalten wurde. Die jüngsten Seminarauftritte 
fanden am 22. Oktober beim großen GEWINN-Steuerseminar im 
Rahmen der GEWINN-Messe statt und zwischen 13. Oktober und 
10. November 2010 bei fünf Seminaren in den Bundesländern, die 
von der Akademie der Wirtschaftstreuhänder veranstaltet wurden. 
Insgesamt wurden alle diese Seminare 2010 von fast 6.000 Zuhö-
rern besucht – Tendenz immer noch steigend! 

Bratislava war das Ziel eines ganztägigen Kanzleiausfluges am  
11. Juni 2010. Mit dem Twin City Liner ging es an diesem pracht-
voll heißen Tag in rasantem Tempo ins Zentrum 
von Bratislava. Als wir um 17 Uhr schließlich wie-
der in Wien angekommen waren, hatten alle Teil-
nehmerInnen einen interessanten und beeindru-
ckenden Ausflug hinter sich. Die 
zahlreichen dabei gemachten Fotos 
– darunter viele originelle Schnapp-
schüsse – tragen dazu bei, dass wir 
uns noch lange an diesen schönen 
Tag erinnern.  
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